
FCL.105.A LAPL(A) - Rechte und Bedingungen 

  

a) Inhaber einer LAPL für Flugzeuge sind berechtigt zum Fliegen als PIC mit 
einmotorigen Landflugzeugen mit Kolbentriebwerk oder TMG mit einer 
höchstzulässigen Startmasse von 2 000 kg oder weniger, wobei bis zu 3 
Personen befördert werden, d. h. es dürfen sich zu keinem Zeitpunkt mehr 
als 4 Personen an Bord des Flugzeugs befinden. 

b) Inhaber einer LAPL(A) dürfen nur Fluggäste befördern, wenn sie nach der 
Erteilung der Lizenz 10 Stunden Flugzeit als PIC auf Flugzeugen oder 
TMG absolviert haben. 

 


